
Bekanntmachung der Gemeinde Morschen über die Einziehung 
eines öffentlichen Weges 

 
Für das Wegegrundstück in der Gemarkung Altmorschen, Flur 7, Flurstück 96/0, mit 
einer Größe von 1255 m2, besteht kein öffentliches Verkehrsbedürfnis mehr. 
 
Die Absicht der Wegeeinziehung ist durch Bekanntmachung vom 07.11.2023 auf der 
Internetseite der Gemeinde Morschen veröffentlicht worden. 
Einwendungen gegen die Einziehung wurden nicht erhoben. 
 
Der oben näher bezeichnete Weg wird daher gemäß § 6 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) mit sofortiger Wirkung eingezogen. 
 
Ein Lageplan, aus dem der einzuziehende Weg ersichtlich ist, kann bei der 
Gemeindeverwaltung Morschen, Paul-Frankfurth-Straße 11, 34326 Morschen, 
Zimmer 13, eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Wegeeinziehung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 
zur Niederschrift bei dem Gemeindevorstand der Gemeinde Morschen, Paul-
Frankfurth-Straße 11, 34326 Morschen, einzulegen. 
 
Morschen, den 22.03.2024 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Morschen 
 
 
gez. Zobel 
Bürgermeister 


